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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer liess durch seine amtliche Verteidigerin mit Eingabe vom 10.
Februar 2021 den Rückzug seiner Berufung erklären. In der Folge schrieb das Obergericht
des Kantons Aargau das Berufungsverfahren mit Beschluss vom 11. Februar 2021 als durch
Rückzug erledigt ab. Es auferlegte dem Beschwerdeführer die obergerichtlichen
Verfahrenskosten von Fr. 500.--. Der Beschwerdeführer wendet sich mit diversen Eingaben
an das Bundesgericht.

E. 2
Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1
BGG ), in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine Auseinandersetzung mit der
Begründung des angefochtenen Entscheides erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116).

E. 3
Vorliegend kann es einzig um die Frage gehen, ob die Vorinstanz das bei ihr hängige
Verfahren zu Recht als durch Rückzug erledigt abgeschrieben hat. Dazu äussert sich der
Beschwerdeführer in seinen kaum verständlichen Eingaben nicht. Stattdessen scheint er die
materielle Seite der Angelegenheit anlässlich einer mündlichen Verhandlung vor
Bundesgericht erörtern zu wollen. Er beantragt ausserdem die Vorlage von Beweisen und
die Herausgabe von Beweismaterial. Mit der einzig den Verfahrensgegenstand betreffenden
Frage der Rechtmässigkeit des Abschreibungsbeschlusses setzt er sich nicht auseinander.
Aus seinen Eingaben ergibt sich mithin nicht im Ansatz, dass und inwiefern die Vorinstanz
mit ihrem Abschreibungsbeschluss gegen das geltende Recht im Sinne von Art. 95 BGG
verstossen haben könnte. Auf die Beschwerde kann mangels einer tauglichen Begründung
im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht eingetreten werden.

E. 4
Auf eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


